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(57) Hauptanspruch: Verfahren zum Betreiben eines Unter-
haltungsspielgerätes (1) mit einer Spieleinrichtung (6), die
mit einer Spielablaufsteuerung (3) gekoppelt ist, einer Geld-
verarbeitungseinrichtung (4), die eine jeweils mit der Spiel-
ablaufsteuerung (3) verbundene Einzahleinrichtung (15) und
Auszahleinrichtung (18) umfasst, sowie mindestens einem
mit der Spielablaufsteuerung (3) verbundenen Guthaben-
zähler (11), wobei die Spielablaufsteuerung (3) ein Zeitglied
(21) umfasst, und in einem aktivierten Zustand mittels einer
Einzahlung Guthaben auf den Guthabenzähler (11) gebucht
und zum Betreiben der Spieleinrichtung (6) oder nach der
Beaufschlagung einer Rückgabetaste (20) durch einen Be-
nutzer Guthaben von dem Guthabenzähler (12) dekremen-
tiert wird und in einem deaktivierten Zustand das Unterhal-
tungsspielgerät (1) gesperrt ist, wobei in diesem Zustand we-
der eine Bezahlung von Spielen noch ein Betreiben der Spie-
leirichtung (6) möglich ist, und die Spielablaufsteuerung (3)
das Unterhaltungsspielgerät (1) zeitabhängig aus dem akti-
vierten Zustand in den deaktivierten Zustand umschaltet und
vor dem Erreichen des deaktivierten Zustandes die Auszahl-
einrichtung (18) zur Auszahlung von auf dem Guthabenzäh-
ler (11) gebuchten Guthaben ansteuert, und wobei an einer
Serviceschnittstelle oder herstellerseitig die Deaktivierungs-
zeit und die Aktivierungszeit, die jeweils einem Zeitraum und/
oder einer Uhrzeit entspricht, an dem Zeitglied (21) einge-
stellt werden und selbsttätig von der Spielablaufsteuerung ...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren
zum Betreiben eines Unterhaltungsspielgerätes mit
einer Spieleinrichtung, die mit einer Spielablaufsteue-
rung gekoppelt ist, einer Geldverarbeitungseinrich-
tung, die eine jeweils mit der Spielablaufsteuerung
verbundene Einzahleinrichtung und Auszahleinrich-
tung umfasst, sowie mindestens einem mit der Spiel-
ablaufsteuerung verbundenen Guthabenzähler, wo-
bei die Spielablaufsteuerung ein Zeitglied umfasst,
und in einem aktivierten Zustand mittels einer Ein-
zahlung Guthaben auf den Guthabenzähler gebucht
und zum Betreiben der Spieleinrichtung oder nach
der Beaufschlagung einer Rückgabetaste durch ei-
nen Benutzer Guthaben von dem Guthabenzähler
dekrementiert wird und in einem deaktivierten Zu-
stand das Unterhaltungsspielgerät gesperrt ist, wobei
in diesem Zustand weder eine Bezahlung von Spie-
len noch ein Betreiben der Spieleirichtung möglich
ist und die Spielablaufsteuerung das Unterhaltungs-
spielgerät zeitabhängig aus dem aktivierten Zustand
in den deaktivierten Zustand umschaltet und vor dem
Erreichen des deaktivierten Zustandes die Auszahl-
einrichtung zur Auszahlung von auf dem Guthaben-
zähler gebuchten Guthaben ansteuert, und wobei an
einer Serviceschnittstelle oder herstellerseitig die De-
aktivierungszeit und die Aktivierungszeit, die jeweils
einem Zeitraum und/oder einer Uhrzeit entspricht, an
dem Zeitglied eingestellt werden und selbsttätig von
der Spielablaufsteuerung einschaltbar sind.

[0002] Derartige Verfahren sind in der
DE 10 2011 053 438 A1, der DE 10 2013 004 243 A1
und der DE 101 27 529 A1 beschrieben.

[0003] Im Weiteren beschreibt die
DE 10 2006 012 490 A1 ein Verfahren zum Betreiben
eines Unterhaltungsspielgerätes mit einer Spielein-
richtung, die mit einer Spielablaufsteuerung gekop-
pelt ist, einer Geldverarbeitungseinrichtung, die ei-
ne jeweils mit der Spielablaufsteuerung verbundene
Einzahleinrichtung und Auszahleinrichtung umfasst,
sowie mindestens einem mit der Spielablaufsteue-
rung verbundenen Guthabenzähler, wobei die Spiel-
ablaufsteuerung ein Zeitglied umfasst, und in einem
aktivierten Zustand mittels einer Einzahlung Gutha-
ben auf den Guthabenzähler gebucht und zum Betrei-
ben der Spieleinrichtung oder nach der Beaufschla-
gung einer Rückgabetaste durch einen Benutzer Gut-
haben von dem Guthabenzähler dekrementiert wird
und in einem deaktivierten Zustand das Unterhal-
tungsspielgerät gesperrt ist, wobei in diesem Zustand
weder eine Bezahlung von Spielen noch ein Betrei-
ben der Spieleirichtung möglich ist. Um den Benut-
zer über den Eintritt einer rechnergesteuert vorge-
gebenen Zwangspause zu informieren, ist eine opti-
sche Anzeige zur Signalisierung einer Restspielzeit
bis zum Eintritt der Zwangspause vorgesehen.

[0004] Ein aus dem Stand der Technik bekanntes
Unterhaltungsspielgerät ist in seinem aktivierten Zu-
stand zur Annahme von Mitteln zur Bezahlung von
Spielen, beispielsweise Wertmarken, Jetons, Token,
Wertkarten, Gutscheinen, Bezahlkarten oder derglei-
chen, die in der vorliegenden Beschreibung als Mün-
zen oder Geldscheine bezeichnet werden, bereit.

[0005] Die Münzen oder Geldscheine werden in die
zur Annahme bereite Einzahleinrichtung eingegeben
und deren Wert durch die Spielablaufsteuerung er-
fasst sowie auf einem Guthabenzähler angezeigt.
Häufig erfolgt eine zeitgetaktete Umwandlung des
auf dem Guthabenzähler dargestellten Guthabens in
Punkte, die den Spieleinsatz bilden. Zum Betreiben
der Spieleinrichtung wird Guthaben entweder unmit-
telbar von dem Guthabenzähler oder von dem Punk-
tezähler abgebucht. Bei einem Abschalten des Unter-
haltungsspielgerätes, beispielsweise zum Zeitpunkt
des Schließens eines Spielcasinos, geht sämtliches
Guthaben auf dem Guthabenzähler bzw. dem Punk-
tezähler vorhandenes Guthaben in Form von Geld,
Punkten, Freispielen oder Zusatzspielen oder der
gleichen verloren, was sich für den Benutzer nachtei-
lig auswirkt.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren zum Betreiben eines Unterhaltungsspiel-
gerätes der Eingangs genannten Art zu schaffen, das
im Fall eines geplanten Abschaltens bzw. einer ge-
planten Pause derart reproduzierbar deaktiviert wird,
dass der Verlust für den Benutzer möglichst gering
ausfällt.

[0007] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe dadurch
gelöst, dass sowohl Deaktivierungszeiten als auch
Aktivierungszeiten an einer Schnittstelle ausgebbar
und in der Spielablaufsteuerung protokolierbar sind
und

- durch Ansteuerung der Spielablaufsteuerung
in Abhängigkeit von dem Zählerstand des Gut-
habenzählers oder des Punktezählers die Ein-
zahleinrichtung vor dem Erreichen der Deakti-
vierungszeit abgeschaltet wird,

- die Spielablaufsteuerung vor dem Erreichen
der Deaktivierungszeit in einem in Abhängig-
keit von einem Zählerstand von der Spielablauf-
steuerung ermittelten Zeitraum Guthabenpunk-
te von einem Punktezähler dekrementiert und
als Guthaben auf dem Guthabenzähler kumu-
liert,wobei die zur Transformation des Punk-
teguthabens benötigte Zeit durch die Spielab-
laufsteuerung ermittelt und derart berücksichtigt
wird, dass ausreichend Zeit vor der Deaktivie-
rung des Unterhaltungsspielgerätes zur Verfü-
gung steht, um das Punkteguthaben in geldwer-
tes Guthaben umzuwandeln und dann zur Aus-
zahlung zu bringen,
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- die Spielablaufsteuerung vor dem Umschalten
in den deaktivierten Zustand eine Information für
den Benutzer auf einer Anzeigeeinrichtung und
ein Auswahlsensorfeld auf einem Touch-Screen
darstellt, mit der der Benutzer die geräteseiti-
ge Steuerung des Deaktivierens ein- oder aus-
schaltet.

[0008] An der Spielablaufsteuerung sind beispiels-
weise Pausen- und Betriebszeiten des Unterhal-
tungsspielgerätes hinterlegt und die Spielablauf-
steuerung ist demnach in der Lage, entweder nach
einer bestimmten Betriebsdauer im aktivierten Zu-
stand oder zu einer bestimmten Uhrzeit in den de-
aktivierten Zustand umzuschalten und rechtzeitig vor
dieser Umschaltung Maßnahmen einzuleiten, die die
Auszahlung des auf dem Guthabenzähler gebuch-
ten Guthabens sicherstellen. Demnach erhält der Be-
nutzer bei der Umschaltung des Unterhaltungsspiel-
gerätes in den deaktivierten Zustand den auf dem
Guthabenzähler angezeigten Betrag mittels der Aus-
zahleinrichtung ausgezahlt. Hierdurch minimiert sich
der Verlust des Benutzers durch das zwangsweise
Abschalten des Unterhaltungsspielgerätes. Im Wei-
teren ist durch diese automatisierte Umschaltung die
Einhaltung von Spiel- bzw. Ruhezeiten des Unter-
haltungsspielgerätes ohne den Eingriff von Aufsichts-
personal sichergestellt.

[0009] Die an dem Zeitglied eingestellte und von
diesem überwachte Deaktivierungszeit entspricht ei-
nem Zeitraum und/oder einer Uhrzeit und eine Akti-
vierungszeit bemisst sich nach einem Zeitraum der

[0010] Deaktivierung und/oder einer Uhrzeit, wobei
sowohl Deaktivierungszeiten als auch Aktivierungs-
zeiten an einer Schnittstelle ausgebbar und in der
Spielablaufsteuerung protokollierbar und selbsttätig
von der Spielablaufsteuerung einschaltbar sind. Die
relevanten Uhrzeiten bzw. Zeitspannen werden in
einer der Spielablaufsteuerung zugeordneten Spei-
chereinrichtung beispielsweise überschreibbar hin-
terlegt.

[0011] In einem sogenannten Service-Modus des
Unterhaltungsspielgerätes oder auch herstellerseitig
lassen sich sowohl die entsprechenden Uhrzeiten, zu
denen das Unterhaltungsspielgerät aktiviert bzw. de-
aktiviert werden soll als auch entsprechende Zeiträu-
me der Aktivierung bzw. Deaktivierung von einem Be-
treiber des Unterhaltungsspielgerätes einstellen. Der
Betreiber hat auch die Möglichkeit der Kontrolle der
Einhaltung der vorgegebenen Zeiten aufgrund der
protokollierten Zeiten und der selbsttätigen Umschal-
tung des aktivierten Zustandes in den deaktivierten
Zustand. Dementsprechend ist das Aufsichtsperso-
nal nicht für die Einhaltung der Betriebs- bzw. Pau-
senzeiten verantwortlich.

[0012] Die Spielablaufsteuerung ermittelt in Abhän-
gigkeit von der noch zur Verfügung stehenden Zeit
bis zur Deaktivierung des Unterhaltungsspielgerätes
mögliche Spieleinsätze und vergleicht diese mit den
Guthabenpunkten des Punktezählers bzw. dem Gut-
haben des Guthabenzählers, die selbstverständlich
übliche Anzeigen zur für den Benutzer wahrnehm-
baren Darstellung umfassen. Besteht für den Be-
nutzer des Unterhaltungsspielgerätes die Möglich-
keit, dasselbe bis zur Deaktivierung zu betreiben,
besteht kein Erfordernis weiteres Guthaben einzu-
zahlen, weshalb die Einzahleinrichtung abgeschal-
tet werden kann und keine erneute Gutschrift ein-
gezahlter Beträge auf dem Guthabenzähler erfolgt,
die aufgrund des absehbaren Erreichens der Deakti-
vierungszeit zeitnah wieder zur Auszahlung kommen
müssen.

[0013] Die Spielablaufsteuerung dekrementiert vor
dem Erreichen der Deaktivierungszeit in einem in Ab-
hängigkeit von einem Zählerstand von der Spielab-
laufsteuerung ermittelten Zeitraum Guthabenpunk-
te von einem Punktezähler und kumuliert diese als
Guthaben auf dem Guthabenzähler. Erfolgt die Um-
wandlung von Guthabenpunkten des Punktezählers
in Guthaben des Guthabenzählers in einer vorge-
gebenen Zeittaktung, ist die Spielablaufsteuerung in
der Lage, den zur Umwandlung der Guthabenpunk-
te in beispielsweise geldwertes Guthaben benötigten
Zeitraum zu berechnen und diesen Umwandlungs-
prozess eine entsprechende Zeitspanne vor dem Er-
reichen der Deaktivierungszeit zu beginnen. Sonach
wird der Verlust eines Benutzers des Unterhaltungs-
spielgerätes beim Umschalten in den deaktivierten
Zustand weiter minimiert, da auch die auf dem Punk-
tezähler befindlichen Guthabenpunkte bei der Aus-
zahlung berücksichtigt werden.

[0014] Zweckmäßigerweise wird eine Banknotenan-
nahmeeinrichtung zeitlich vor einer Münzannahme-
einrichtung gesperrt. Sonach ist das Einzahlen ver-
hältnismäßig großer Beträge über die Banknotenan-
nahmeeinrichtung zuerst gesperrt, wobei relativ klei-
ne Beträge in Form von Münzen durch die Münzan-
nahmeeinrichtung weiterhin verarbeitet werden kön-
nen. Nähert sich der Zeitpunkt der Umschaltung des
Unterhaltungsspielgerätes aus dem aktivierten Zu-
stand in den deaktivierten Zustand, wird auch die
Münzannahmeeinrichtung gesperrt, so dass es nicht
mehr möglich ist Guthaben auf dem Guthabenzähler
auf zu buchen.

[0015] Vorzugsweise aktiviert die Spielablaufsteue-
rung vor dem Erreichen der Deaktivierungszeit in
Abhängigkeit von einem Zählerstand eines Spiele-
zählers vorrangig solche Spiele, deren Einsatz von
dem Spielezähler dekrementierbar ist und nachran-
gig solche Spiele, deren Einsatz von den Punktezäh-
ler dekrementierbar ist. Der Benutzer bekommt dem-
nach vorzugsweise Sonderspiele bzw. Featurespie-
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le oder andersartige werthaltige Spiele vorrangig vor
den normal zu bezahlenden Spielen gewährt, wo-
durch sich der Verlust bei der Deaktivierung des Un-
terhaltungsspielgerätes minimiert, da quasi als Gut-
haben vorhandene und auf dem Spielezähler dar-
gestellte Spiele ablaufen und kurz vor dem Errei-
chen der Deaktivierungszeit die Guthabenpunkte des
Punktezählers über den Guthabenerzähler zur Aus-
zahlung kommen.

[0016] Vorteilhafterweise begrenzt die Spielablauf-
steuerung vor dem Erreichen der Deaktivierungszeit
eine Einsatzhöhe für ein Spiel. Höherwertige Spiel-
einsätze werden kurz vor der Deaktivierungszeit nicht
mehr ermöglicht, um damit verbundene höherwertige
Spielgewinne nicht mehr verbuchen zu müssen. Die
Reduzierung der Einsatzhöhe für ein Spiel kann stu-
fenweise erfolgen, so dass beispielsweise anfangs
noch 5 Euro oder 500 Punkte und kurz vor Erreichen
der Deaktivierungszeit nur noch 10 Cent oder zehn
Punkte als Einsatz gebucht werden.

[0017] Unmittelbar vor dem Erreichen der Deaktivie-
rungszeit startet die Spielablaufsteuerung kein neu-
es Spiel in der Spieleinrichtung damit keine neuen
Spielgewinne mehr erzielt werden können und in der
verbleibenden Zeit die Umwandlung und Auszahlung
von Guthaben erfolgt.

[0018] Zusätzlich oder alternativ stellt die Spielab-
laufsteuerung vor dem Umschalten in den deaktivier-
ten Zustand eine Information für den Benutzer auf
einer Anzeigeeinrichtung und ein Auswahlsensorfeld
auf einem Touchscreen dar, mit der der Benutzer
die geräteseitige Steuerung des Deaktivierens ein-
oder ausschaltet. Somit ist es dem Benutzer über-
lassen, die zuvor geschilderten Schritte zur Minimie-
rung seines Verlustes seitens der Spielablaufsteue-
rung durchführen zu lassen oder das Unterhaltungs-
spielgerät nach eigenem Belieben bis zur Deakti-
vierung zu benutzen, was mit relativ hohen Verlus-
ten verbunden sein kann, wenn nicht rechtzeitig sei-
tens des Benutzers die Umwandlung von Guthaben-
punkte in Guthaben und dessen Auszahlung gestar-
tet wird. Die Steuerung durch die Spielablaufsteue-
rung ist bevorzugt vorausgewählt, um den Benutzer
vor unnötigen Verlusten zu schützen.

[0019] Zweckmäßigerweise werden dem Benutzer
im Fall einer nicht geräteseitigen Steuerung des De-
aktivierens Informationsdarstellungen auf der Anzei-
geeinrichtung dargestellt. Aufgrund der Informations-
darstellungen soll der Verlust bei der Deaktivierung
des Unterhaltungsspielgerätes auch dann verhältnis-
mäßig gering gehalten werden können, wenn der Be-
nutzer die wesentliche Steuerung des Unterhaltungs-
spielgerätes ausschaltet und die zuvor geschilderten
Automatismen bewusst nicht auswählt.

[0020] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und nachstehend noch zu erläuternden
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kom-
bination, sondern auch in anderen Kombinationen
verwendbar sind. Der Rahmen der Erfindung ist nur
durch die Ansprüche definiert.

[0021] Die Erfindung wird im Folgenden anhand ei-
nes Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf die
zugehörige Zeichnung näher erläutert.

[0022] Es zeigt:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines nach
dem erfindungsgemäßen Verfahren betriebenen
Unterhaltungsspielgerätes und

Fig. 2 eine schematische Teildarstellung des
Unterhaltungsspielgerätes nach Fig. 1.

[0023] Im Folgenden werden mit dem Begriff Geld
auch andere geldwerte Gegenstände, also beispiels-
weise Token, Medaillen, Gutschein- oder Bezahlkar-
ten oder sonstige münz- bzw. scheinähnliche Gegen-
stände bezeichnet, ohne den Rahmen der Erfindung
bzw. der Offenbarung der Beschreibung zu verlas-
sen.

[0024] Ein Unterhaltungsspielgerät 1 umfasst ein
Standgehäuse 2, in dem eine rechnergestützte Spiel-
ablaufsteuerung 3 untergebracht ist, die mit einer
Geldverarbeitungseinrichtung 4 gekoppelt ist. Front-
seitig sind in dem Standgehäuse 2 zwei überein-
ander angeordnete Bildschirme 5 installiert, die zur
Darstellung von Spielinhalten und/oder anderen op-
tisch wahrnehmbaren Inhalten einer Spieleinrichtung
6 dienen und mit der Spielablaufsteuerung 3 verbun-
den sind. In einem dem Standgehäuse 2 zugeordne-
ten Pult 7 befinden sich in etwa mittig mehrere als
Drucktastschalter ausgebildete elektrische Schalter
8, die zur Steuerung der Spieleinrichtung 6 an die
Spielablaufsteuerung 3 angeschlossen sind. Seitlich
der Schalter 8 ist einerseits eine Geldausgabescha-
le 9 für Münzen und andererseits eine Geldschein-
eingabe-/ Geldscheinausgabeschale 10 in dem Pult
7 untergebracht.

[0025] Im Weiteren sind mindestens ein Guthaben-
zähler 11 und ein Punktezähler 12 für die Anzeige von
Guthaben bzw. Guthabenpunkten, ein weiterer Punk-
tezähler 13 für die Anzeige von Gewinnpunkten und
ein Spielezähler 14 für die Anzeige von gewonnenen
Spielen, wie Sonderspiele, Featurespiele oder der-
gleichen, vorgesehen. Selbstverständlich sind sämt-
liche Zähler 11, 12, 13, 14 ebenfalls mit der Spielab-
laufsteuerung 3 gekoppelt.

[0026] Die Geldverarbeitungseinrichtung 4 umfasst
eine Einzahleinrichtung 15 mit einer Banknoten-
annahmeeinrichtung 16 und einer Münzannahme-
einrichtung 17, die jeweils mit einer entsprechen-
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den Auszahleinrichtung 18 gekoppelt sind, wobei
die Banknotenannahmeeinrichtung 16 und die zu-
geordneten Auszahleinrichtung 18 mit der Geld-
scheineingabe-/ Geldscheinausgabeschale 10 und
die Münzannahmeeinrichtung 17 mit einem Münzein-
wurfschlitz 19 gekoppelt sind. Die Auszahleinrichtung
18 für Münzen steht mit der Geldausgabeschale 9 in
Verbindung. Nach der Beaufschlagung einer Rück-
gabetaste 20 wird in dem Unterhaltungsspielgerät 1
vorhandenes Guthaben an den Benutzer ausgezahlt.

[0027] Im aktivierten Zustand des Unterhaltungsge-
rätes 1 zahlt ein Benutzer Guthaben in Form von
Geldscheinen oder Münzen oder dergleichen an der
Einzahleinrichtung 15 ein und der entsprechende Be-
trag wird auf dem Guthabenzähler 11 kumuliert und
dem Benutzer angezeigt. Das auf dem Guthaben-
zähler 11 dargestellte Guthaben wird unter Einhal-
tung bestimmter Umwandlungsvorschriften in Gutha-
benpunkte umgewandelt und auf dem entsprechen-
den Punktezähler 12 zur Darstellung gebracht. Zum
Bezahlen eines normalen Spiels werden Guthaben-
punkte entsprechend einer von dem Benutzer ge-
wählten oder seitens der Spielablaufsteuerung 3 fest-
gelegten Einsatzhöhe von dem Guthabenzähler de-
krementiert. Gewinne aus dem Spiel werden in Form
von Gewinnpunkten auf dem weiteren Punktezähler
13 gutgeschrieben oder auf dem Punktezähler 12 mit
den Guthabenpunkten kumuliert. Als Spielergebnis
gewährte Freispiele, Featurespiele oder dergleichen
werden auf dem Spielezähler 14 gutgeschrieben.

[0028] Im deaktivierten Zustand ist das Unterhal-
tungsspielgerät 1 entweder komplett ausgeschaltet
oder befindet sich in einem Stand-by-Modus. Jeden-
falls ist eine Eingabe von Geld nicht möglich und
es laufen keine Spiele ab. Die Einschaltung des de-
aktivierten Zustandes aus dem aktivierten Zustand
heraus erfolgt durch die Spielablaufsteuerung 3, der
zu diesem Zweck neben einem Zeitglied 21 eine
Speichereinrichtung 22 zugeordnet ist, in der Zeit-
räume die den aktivierten Zustand oder den deakti-
vierten Zustand gestatten oder Uhrzeiten, zu denen
aus einem deaktivierten Zustand in einen aktivierten
Zustand oder umgekehrt umgeschaltet wird, hinter-
legt sind. Selbstverständlich sind sowohl Deaktivie-
rungszeiten als auch Aktivierungszeiten des Unter-
haltungsspielgerätes 1 durch die Spielablaufsteue-
rung 3 protokollierbar und in einem Service-Modus
des Unterhaltungsspielgerätes 1 an einer entspre-
chenden Schnittstelle ausgebbar, beispielsweise in
Form eines Ausdrucks oder als ein Datensatz.

[0029] Um bei einem selbsttätigen zeitgesteuerten
Umschalten des Unterhaltungsspielgerätes 1 aus
dem aktivierten Zustand in den deaktivierten Zustand
den Verlust für einen Benutzer zu minimieren, steuert
die Spielablaufsteuerung 3 die Auszahleinrichtung 18
zur Auszahlung von Guthaben an, wobei unmittelbar
vor der Deaktivierung des Unterhaltungsspielgerätes

1 lediglich das auf dem Guthabenzähler 11 vorhan-
dene und entsprechend angezeigte geldwerte Gutha-
ben zur Auszahlung kommt. Auf dem Punktezähler
12 dargestelltes Punkteguthaben wird entsprechend
der in der Spielablaufsteuerung 3 hinterlegten Trans-
formationsregeln in geldwertes Guthaben umgewan-
delt und auf dem Guthabenzähler 11 kumuliert. Die
zur Transformation des Punkteguthabens benötigte
Zeit wird durch die Spielablaufsteuerung 3 ermittelt
und derart berücksichtigt, dass ausreichend Zeit vor
der Deaktivierung des Unterhaltungsspielgerätes 1
zur Verfügung steht, um das Punkteguthaben in geld-
wertes Guthaben umzuwandeln und dann zur Aus-
zahlung zu bringen. Um auch auf dem Punktezäh-
ler 13 kumulierte Gewinnpunkte oder auf dem Spie-
lezähler 14 dargestellte Sonder-oder Featurespiele,
die nicht in Form von Geld ausgezahlt werden, zu-
gunsten des Benutzers zu verwerten, werden vor
dem Erreichen des Zeitpunkts der Deaktivierung des
Unterhaltungsspielgerätes 1 vorrangig solche Spie-
le gestartet, deren Einsatz von den Gewinnpunkten
oder den Gewinnspielen dekrementiert wird und nicht
dem Punkteguthaben entnommen werden muss. So-
mit werden die durch das Punkteguthaben zu bezah-
lenden sogenannten Normalspiele in einem bestimm-
ten Zeitraum vor der Deaktivierung nachrangig ge-
startet und das zur Auszahlung kommende Punkte-
guthaben schmilzt relativ wenig ab.

[0030] Zur Vermeidung relativ hoher Gewinne, die
auf dem Punktezähler 13 für Gewinnpunkte oder auf
dem Spielezähler 14 kumuliert werden müssen, wird
in einem definierten Zeitraum vor dem Erreichen der
Deaktivierungszeit eine Einsatzhöhe für ein Spiel be-
grenzt. Die Beschränkung der Einsatzhöhe kann ge-
staffelt erfolgen, d.h. eine relativ lange Zeit vor der
Deaktivierungszeit lässt die Spielablaufsteuerung 3
relativ hohe Einsätze und unmittelbar vor dem Errei-
chen der Deaktivierungszeit nur noch verhältnismä-
ßig kleine Einsätze für ein zu startendes Spiel zu. Ist
die zum Erreichen der Deaktivierungszeit verbleiben-
de Zeitspanne kleiner als die Zeitspanne für ein zu
startendes neues Spiel, startet die Spielablaufsteue-
rung 3 das neue Spiel nicht mehr.

[0031] Damit die Auszahlung unnötig große Gutha-
ben vermieden ist, steuert die Spielablaufsteuerung 3
die Banknotenannahmeeinrichtung 16 und die Münz-
annahmeeinrichtung 17 derart an, dass bei einem
ausreichend hohen Guthaben auf dem Guthaben-
zähler 11 bzw. Punkteguthaben auf dem Punktezäh-
ler 12 zum Betreiben des Unterhaltungsgerätes 1 bis
zum Erreichen der Deaktivierungszeit die Banknote-
nannahmeeinrichtung 16 und/oder die Münzannah-
meeinrichtung 17 gesperrt sind. Auch die Sperrung
der Banknotenannahmeeinrichtung 16 und die Sper-
rung der Münzannahmeeinrichtung 17 kann nach-
einander erfolgen, wobei zunächst noch die Einzah-
lung von Geldscheinen, also relativ hohen Beträgen,
von der Banknotenannahmeeinrichtung 16 akzeptiert
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und bei einer Annäherung an den Deaktivierungszeit-
punkt verweigert wird. Nach einer Sperre der Bankno-
tenannahmeeinrichtung 16 ist es möglich, die Münz-
annahmeeinrichtung 17 zur Annahme von Münzen,
die in der Regel relativ geringe Beträge darstellen,
noch für eine vorbestimmte Zeitspanne zu aktivieren
und beispielsweise bei Erreichen eines Grenzgutha-
bens auf dem Guthabenzähler 11 bzw. dem Punkte-
zähler 12 oder einer vorgegebenen Zeitspanne vor
dem Erreichen der Deaktivierungszeit für die Annah-
me von Münzen zu sperren.

[0032] Um einen Benutzer des Unterhaltungsspiel-
gerätes 1 vor dem Umschalten in den deaktivierten
Zustand zu informieren, stellt die Spielablaufsteue-
rung 3 einen entsprechenden Hinweis auf einem der
Bildschirme 5 der Anzeigeeinrichtung 23 dar. Diesem
Hinweis kann der Benutzer Informationen über das
zuvor geschilderte Verfahren entnehmen.

[0033] Damit dem Benutzer die Möglichkeit einge-
räumt ist, die geräteseitige Steuerung des Deaktivie-
rens auszuschalten, ist ein Auswahlsensorfeld 24 auf
dem als Touch-Screen ausgebildeten Bildschirm 5
der Anzeigeeinrichtung dargestellt. Nach der Betäti-
gung dieses Auswahlsensorfeldes 24 hat der Benut-
zer für die Minimierung seiner Verluste beim Errei-
chen der Deaktivierungszeit selbst Sorge zu tragen.
Um eine Anleitung zum weiteren Vorgehen vor der
Deaktivierung des Unterhaltungsspielgerätes 1 be-
reitzustellen, erfolgt eine Informationsdarstellung auf
einem der Bildschirme 5 der Anzeigeeinrichtung 23,
wobei die Informationen in Abhängigkeit von Zähler-
ständen, ablaufenden Spielen, sowie einer Restzeit-
spanne bis zum Erreichen der Deaktivierungszeit ab-
hängig sind und von der Spielablaufsteuerung 3 ent-
sprechend zur Anzeige gebracht werden.

[0034] An dem als Touch-Screen ausgebildeten
Bildschirm 5 oder einem sonstigen Eingabeelement,
beispielsweise mittels eines der Schalter 8, besteht
für den Benutzer die Möglichkeit zusätzlich oder al-
ternativ zu bereits hinterlegten Deaktivierungszeiten
eine benutzerspezifische Deaktivierungszeit an dem
Zeitglied 21 bzw. der zugeordneten Speichereinrich-
tung 22 einzugeben, so dass der Benutzer die vor-
beschriebenen Abläufe vor dem geplanten Verlassen
des Unterhaltungsspielgerätes 1, das er durch die be-
nutzerspezifische Deaktivierungszeit bestimmt, star-
tet.

Bezugszeichenliste

1. Unterhaltungsspielgerät

2. Standgehäuse

3. Spielablaufsteuerung

4. Geldverarbeitungseinrichtung

5. Bildschirm

6. Spieleinrichtung

7. Pult

8. Schalter

9. Geldausgabeschale

10. Geldscheineingabe-/ Geldscheinausga-
beschale

11. Guthabenzähler

12. Punktezähler

13. Punktezähler

14. Spielezähler

15. Einzahleinrichtung

16. Banknotenannahmeeinrichtung

17. Münzannahmeeinrichtung

18. Auszahleinrichtung

19. Münzeinwurfschlitz

20. Rückgabetaste

21. Zeitglied

22. Speichereinrichtung

23. Anzeigeeinrichtung

24. Auswahlsensorfeld

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Betreiben eines Unterhaltungs-
spielgerätes (1) mit einer Spieleinrichtung (6), die mit
einer Spielablaufsteuerung (3) gekoppelt ist, einer
Geldverarbeitungseinrichtung (4), die eine jeweils mit
der Spielablaufsteuerung (3) verbundene Einzahlein-
richtung (15) und Auszahleinrichtung (18) umfasst,
sowie mindestens einem mit der Spielablaufsteue-
rung (3) verbundenen Guthabenzähler (11), wobei
die Spielablaufsteuerung (3) ein Zeitglied (21) um-
fasst, und in einem aktivierten Zustand mittels ei-
ner Einzahlung Guthaben auf den Guthabenzähler
(11) gebucht und zum Betreiben der Spieleinrichtung
(6) oder nach der Beaufschlagung einer Rückgabe-
taste (20) durch einen Benutzer Guthaben von dem
Guthabenzähler (12) dekrementiert wird und in ei-
nem deaktivierten Zustand das Unterhaltungsspiel-
gerät (1) gesperrt ist, wobei in diesem Zustand weder
eine Bezahlung von Spielen noch ein Betreiben der
Spieleirichtung (6) möglich ist, und die Spielablauf-
steuerung (3) das Unterhaltungsspielgerät (1) zeitab-
hängig aus dem aktivierten Zustand in den deakti-
vierten Zustand umschaltet und vor dem Erreichen
des deaktivierten Zustandes die Auszahleinrichtung
(18) zur Auszahlung von auf dem Guthabenzähler
(11) gebuchten Guthaben ansteuert, und wobei an ei-
ner Serviceschnittstelle oder herstellerseitig die De-
aktivierungszeit und die Aktivierungszeit, die jeweils
einem Zeitraum und/oder einer Uhrzeit entspricht,
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an dem Zeitglied (21) eingestellt werden und selbst-
tätig von der Spielablaufsteuerung (3) einschaltbar
sind, dadurch gekennzeichnet, dass sowohl Deak-
tivierungszeiten als auch Aktivierungszeiten an einer
Schnittstelle ausgebbar und in der Spielablaufsteue-
rung (3) protokolierbar sind und
- durch Ansteuerung der Spielablaufsteuerung (3) in
Abhängigkeit von dem Zählerstand des Guthaben-
zählers (11) oder des Punktezählers (12) die Ein-
zahleinrichtung (15) vor dem Erreichen der Deaktivie-
rungszeit abgeschaltet wird
- die Spielablaufsteuerung (3) vor dem Erreichen
der Deaktivierungszeit in einem in Abhängigkeit von
einem Zählerstand von der Spielablaufsteuerung
(3) ermittelten Zeitraum Guthabenpunkte von einem
Punktezähler (12) dekrementiert und als Guthaben
auf dem Guthabenzähler (11) kumuliert,wobei die zur
Transformation des Punkteguthabens benötigte Zeit
durch die Spielablaufsteuerung (3) ermittelt und der-
art berücksichtigt wird, dass ausreichend Zeit vor der
Deaktivierung des Unterhaltungsspielgerätes (1) zur
Verfügung steht, um das Punkteguthaben in geldwer-
tes Guthaben umzuwandeln und dann zur Auszah-
lung zu bringen,
- die Spielablaufsteuerung (3) vor dem Umschal-
ten in den deaktivierten Zustand eine Information
für den Benutzer auf einer Anzeigeeinrichtung (23)
und ein Auswahlsensorfeld (24) auf einem Touch-
Screen darstellt, mit der der Benutzer die geräteseiti-
ge Steuerung des Deaktivierens ein- oder ausschal-
tet.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Banknotenannahmeeinrichtung
(16) zeitlich vor einer Münzannahmeeinrichtung (17)
gesperrt wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Spielablaufsteuerung (3) vor dem
Erreichen der Deaktivierungszeit in einem in Ab-
hängigkeit von einem Zählerstand eines Spielezäh-
lers (14) von der Spielablaufsteuerung (3) ermittel-
ten Zeitraum vorrangig solche Spiele aktiviert, deren
Einsatz von dem Spielezähler (14) dekrementierbar
ist, und nachrangig solche Spiele, deren Einsatz von
dem Punktezähler (11) dekrementierbar ist.

4.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Spielablauf-
steuerung (3) vor dem Erreichen der Deaktivierungs-
zeit eine Einsatzhöhe für ein Spiel begrenzt.

5.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Spielablauf-
steuerung (3) vor dem Erreichen der Deaktivierungs-
zeit kein neues Spiel in der Spieleinrichtung (6) star-
tet.

6.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass dem Benutzer im Fall einer nicht gerä-

teseitigen Steuerung des Deaktivierens Informations-
darstellungen auf der Anzeigeeinrichtung (23) darge-
stellt werden.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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